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DieZeitung„ DieWinterhilfe "stehtmitderAktion"Winterhilfenicht
imZusammennang.

EineFeststellungdesKuratoriumsderAktion"Winterhilfe".
DemKuratoriumæerüberparteilichenAktion„Winterhilfe “istdie

Verständigung zugekommen ,dass in den nächsten Tagen eine periodische
DruckschriftunterdemTitel „ DieWinterhilfe "erscheinenwerde .Hiezu
stellt dasKuratoriumderAktion„Dinterhilfe "fest ,dassdieBenützung
desNamens„ Dieinterhilfe "ohneEinverständnisdesKuratotiumserfolgt
unddassdie Zeitungin keinenZusammenhangmitder Aktien„Winterhilfe"
steht ,sonderneinprivatesUnternehmenist ,aufdessenFührung,Verwal-¬
tungundGebarungder Aktion"Winterhilfe"keinerleiEinflusszusteht .

WiedersehensfeierderLehrlingsfürsorge-Aktion.
Sonntag ,den 31 .Jänner ,um halb 10 Uhr vormittags findet im

GrossenKonzerthaussaaleine Wiedersehensfeieraller LehrlingeundLehr¬
mädchen statt ,die im Vorjahre in den Erholungsheimen der Lehrlingsfür - ¬

sorge - Aktionwaren .DieFestredewirdBirektorStefanHuppertvonder
Arbeiterkrankenversicherungskassehalten .AnderFeierwirkenmitBruno
Seidlhofer( Orgelvortrag ) ,HornquintettStiegler,Ilka Zezulak(Tanzvor-¬
führungen),OlgaRinnebach( LiederzurLaute ) ,MusikkünstlerGrigg ,dasMandlquartett und die The Black Peary BoysJazz .Konference :Richard
Eybner(Burgtheater).KartenzudieserFeiersindin derZentralstelle
derLehrlingsfürsorgeaktion ,Hanuschgasse3 ,erhältlich .

WIENERLANDTAG
Sitzungvom27 .Jänner1932.

PräsidentDr .Dannebergeröffnetdie Sitzungum17Uhr15 .
EswirdindieTagesordnungeingegangen,dasist dieWiederholungdes

Gesetzesteschlussesdes WienerLandtagesvom15 .Jänner 1932betreffend
AbänderungvongesetzlichenBestimmungenüberdie WohnbausteuerimSinne
des Artikels 98 . . G.unddes § 135der VerfassungderBundeshauptstadt

ien .
St . R.Breitnererinnertdaran ,dassnachdemunbedingtenVetoder

BundesregierunggegendenGesetzesbeschlussdesWienerLandtagesvom23 .
Dezember1931inderSitzungdesVienerLandtagesvom15 .Jännerd .. eine
neueVorlegebeschlossenwurde.Auchdagegenhatdiebundesregierungnach
Absatz6 des§ 7 desBundesfinanzverfassungsgesetzesEinsprucherhoben.DieserEinsguchhat lediglichdie WirkungnachArtikel98desBundesver-¬
fassungszesctzes .Dasheisst ,wennderLandtagin AnwesenheitderHälfte
der Mitglieder den Beschluss wiederholt ,kann er kundgemachtwerden .Der
Finanzausschusshat sich in seinerSitzungvom25 .JännermitderAngele-¬
genheitneuerlichbeschäftigtundbeantragt ,denGesetzesbeschlussdesWiene
Landtagesvom15 .Jänner1932betreffendAbänderungvongesetzlichenBe-¬
stimmungenüber die Wohnbausteuerim Sinne des Artikels 98 . . G.unddes
§135derVerfassungderBundeshauptstadtWienzuwiederholen .DerBericht-¬
erstattermachtdaraufaufmerksam,dassin domgestelltenAntragnachdem
Worte„ohnbausteuer"dieWerte"BeilageNr .6Baus1932"durcheinf. .
technischesVersehenweggebliebensindundersucht ,demAntragindieser
Formzuzustimmen.
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Abg .Kunschak ( . . )erinnert daran ,dass der nunmehr von der Regie - ¬

runggegendenGesetzesbeschlussdesLandtagesvom15 .Jännererhobene
Einspruch nur zie Wirkung hat ,dass der Landtag ,wenn er zus . -.
bei demGesetzebeharren will ,einen Wiederholungsbeschlussfassenmuss .
Wasüber den Gegenstand zu sagenist,haben wir bereits ausgeführt .Wirhaben
daraufhingewiesen ,dassdieseschwereBelastungderWienerBevölkerung
vermiedenwerdensollte undzwarzunächstimHinblickauf dieallgemæine
Wirrtschaftslage überhaupt . Wirwiederholendiesen unserer Standpunkt ,indem
wirnochmalserklären ,dassdie gegebeneWirtschaftslageesrechtfertigen
würde ,vondieserSteuererhöhungabzusehen .Wennmanglaubt ,dassderZweck,
der * dieserSteuerseineBeckungfindensoll,unbedingtsichergestellt
werde .Luss ,somüsstenandereWegegesuchtwerden,umzudenerforderlichen
Mittelnzugelangen .IchverweiseauchheuteaufdieSchwierigkeitder
Wirtschaftslage,allerdingsindemBewusstsein,dassdiesesArgumentvoll-¬
ständgverpufftunddassmanversucht ,diesesArgumentauchvordemUrteil
derBevölkerungzuvernebeln .DiesenVersuchdientderheutigeDeitartikel
derArbeiter-Zeitung,derdieBehauptungaufstellt ,dassdieWirtschaftdurch
den Zinsgroschen noch härter getroffen werde ,als durch dieWohnbausteuer-¬
erhöhung .Dasist ein Taschenspdelenkænststück .Die Zinsgroschensteuerhat
in ganzOesterreicheinErträgnisvon ' 5Millionen,währenddie"ohnkau-¬
steuerin Wienallein um1oMillionenmehrtragensoll ( HörtHörtbeider
. . WennmansichaufWienalleinbeschränkt,soträgthierdieZins¬

groschensteuernichtganzLMillionen,dieWOhnbausteueraber16Millionen.
GegenüberdiesennacktenZiffern,musseinesolcheEntstellungskonstruktion
wiesie demheutigenLeitartikel der Arbeiter -Zeitungzugrundeliegt ,zer-¬
schellen . ' : . . .Die Belastungdes einzelnen Mieters durch dieZins- ¬
groschensteuerundWohnbausteuerist natürlichsehrdifferent .DieZins¬
groschensteuerist andersaufgelautalsdieWohnbausteuer.AberdieTatsache
beséeht ,dasssichderZuschlagzurWohnbausteuerjetzt wirksammachtund

dass die davon Betroffenen sehr arg in Mitleidenschaft gezogen werden .
Eskönntenochdamufverwiesenwerden,dassfürdenZinsgroschenganzan¬
dereBedingungengeschaffensind als für die Wohnbausteuer .DieZinsgro-¬
schendienenja dazu ,dass die GemeindeWienüberhaupt2000Wohnungenbauen
kann( LebhafteZustimmungbeiderMinderheit) .UndmitdenhMillionen
Zinsgroschenwird der Effekt erzielt werden ,dass die GemeindeWien- eben
mitHilfe diesesBetrages- tatsächlich2000Wohnungenbauenwird ,während
wirbeiden16,EillionenWohnbausteuernureineAnkändigungvorunshaben,

vonderwirübersJahrfeststellenwerden ,dasssie nurein Vorwandwar,
um das Defizit im Wohnhausbau zukleistern zu können .( Lebhafte Zustimmung

beiderMinderheit) ,Esist alsonachjederRichtungein Unterschiedzwaisch.
dem ,was der Bund und was die Gereinde tut .Dieser Unterschied ist ins be¬ - ¬

sonderedaringelegen ,dassdie drei Zinsgroschenin einemGesetzvorge-¬
schen sind ,das im Jahre 1929 mit den s . : .Sozialdemokratenim
Nationalrat vereinbart und beschlossen wordenist ( HörtHört bei der . . )
Derdritte ZinsgrechenberuhtalsoaufeinemGesetz ,für dasdieSozialde-¬
mokratengerau so die Verantwortungzu tragen haben ,wie dieChristlich¬
sozialen .DarüberdassGesetzegemachtwerden ,unvollzogenzuwerden ,soll -¬
te manmitvernünftigenMenschennicht strei ten mussan .DerBundhatdie
Verpflichtungen ,die sich aus demWohnbauförderungsgesetzergeben ,restlos
erfüllt underkannjettt ,nachdemer die Leistungenpraestiert hat ,nicht
aufdieEinnahmenverzichten ,dieja dieVoraussetzungfür dieAusgaben
gewesensind .IchweisenochaufdiesenTatbestandhinundknüpfedarannur
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nurdie Erklärung ,dasswir ,wiewirdasGesetzabgelehnthaben,auchden
Wiederholungsbeschlussablehnenmüssen ,undzwaraus denangegebenen
Gründen;weiles unsdasWirtschaftslebenin seinerderzeitigenGestal-¬
tungals nicht zulässigerscheinenlässt ,solcheBelastungenderBevöl-¬
kerungaufzuerlegen,undweildasGesetzin seinemAufbauundinden
einzelnenBetailsnurals einegesetzgeberischeMissgeburtbezeichnet
werdenkann( LebhafterBeifall bei derMinderheit ) .

Abg .Dr .Wagner( . . )stimmtderMeinungdesAbg .Kunschakvoll-¬
kommenzu ,dassessichbeidenheutigenAusführungenderArbeiter-Zeitung
umeineEntlastungsoffensivehandelt .Manhatabergründlichdanebenge-¬
griffen .Dennmanwirdhier höchstensdarüberbelehrt ,dassdiesehr
häufig zu hörendeBerufungder sozialdemokratischenParteiführer aufangeb¬
licheVertragstreueimrichtigenMomentvollständigversagt .UeberdieSchäd-¬
lichkeit der Wohnbausteuererhöhungist genügendgesprochenworden .Imge¬
genwärtigenAugenblickkannessichnurdarumhandeln ,alles,wasvorgebrach
wurde,noch einmal zu einem Protest zusammenzufassen in der festen Ueber - ¬

zeugung ,dass dr Verwendungszveckdr Gelder ,die aufgebrachtwerdensol - ¬mit diesem Gesetzlen ,nicht realisiert werdenwirdunddass Sie/neuerlichHassüberempfun¬
denesUnrechtin dieBevölkerunghinaustragen.Hiersollenabernocheinige
Feststellungengemachtwerden.Esist unzulässig,dass ,nachdemdrFinan-¬
ausschusseinenBeschlussgefassthat unddieserBeschlussdenMitgliedern
desLandtagesbereitseingehändigtwurde,vomBerichterstatterindiesen
BeschlussdesFinanzausschussesnocheineEinschiebunggemachtwird.Wenn
etwabehauptetwerdensollte ,dass die Worte„BeilageNr .6 Baus1932"
imFinanzausschuss. . . . *. .mit-beschlossenwordensind ,müsstedie
erstbewiesenwerden.WeitersDieBestimmungendesArtikels98 . . G.und
135der LandesverfassunghabendochnurdenSinn ,dassdieBundesregie-¬
rungeinenbegründetenEinspruchzu demZweckerhebt ,damitdiegesetzge-¬
bendeKörperschaftdesLandesvondmEinspruchundseinenGründenKentnnis
erhält .DennerstwenndiegesetzgebendeKörperschaftdieBegründungdes
Einsprucheskennt ,kannsie beurteilen,obsie bei demursprünglichenGe- ¬
sctzesbeschlussverbleibenoderdavonabgehensoll .Dazuwärenotwendig,
dassdieur-sprünglicheVorlagewiederzurDebattegestelltwird ,damit
jederAbgeerdnetezujedemeinzelnenPunktStellungnehmenkann .Sonstkann
voneinerWiederholungdesBeschlusseskeineRedesein .GegendieForm,
in derderAntragandasHausgekommenist ,müssanvomverfassungsrechtlich
StandpunktdieernstestenBedenkenerhobenwerden.Manbedenke,wasosheis.
dass die Verfassungsbestimmungenverordnen ,Gesetzesbeschlüsse derLand- ¬
tage sind der Bundesregierungvor ihrer Kundmachungbekanntzugeben .In
welcher Formgeschieht dies und in welcher FormwerdensolcheBeschlüsse
kundgemacht ?Wasmeintdas Gesetz ,wennes sagt ,dass ein solcherGesetzes-¬
beschlussvorseinerKundmachungzuwiederholenist ?DieBeantwortungdie-¬
ser Fragenkannruhigeiner fernerenZukunftüberlassenwerden .Fürheute
sei nur festgescealt ,dassdemLandtageine Gesetzesvorlagediesmalnicht
vorgelegtwurde,unddaherauchnichtvorliegt .DassspäteraufdenTisch
des Hausesein bedrucktesBlatt Papier gelegt wirdunddieInterpolation
desBerichterstattersdazukommt,in demBeschlusssei durchdieBeilage
gleichzeitigdasGesetzenthalten ,dasist einin derGesetzestätigkeitbis¬
herunbekannterVorgang.Ichhabeschonzweimaldaraufhingewiesen,dassde:
Streit über die Erhöhungder Wohnbausteuermit demheutigenBeschluss

nichtseinEndefindenwird .BekanntlichbestehteinegrossePifferenzin51
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Wien ,amnatt
Millionengebracht .DasVetoder Regierung ,durchdas diegrossen
mungenwenigodergarnichtgetroffenwerden ,drücktdenErtragauf
hud lo Millionen Schilling herab .Das sei im Interesse der Arbeitslesen
Wchnungsbedürftigen sehr bedauerlich .Es ist an sich gewissun¬
münscht ,in der Krise mit Steuererhöhungen kommenzu müssen .Wirhätten
mel liber gesdhen ,wenn Wien bei der Abgabenteilung nicht so hart

mürztwordenwäre ,wenndie Wirtschaftslagenicht eine soungeheure
char fung erfahren und unsere Steuerquellen so arg geschmälert hätte .
urde so weit als möglich Rücksicht genommenund es soll daherdurch
eses Gesetz auch nur ein bescheidener Teil der 80 Millionen ,die imBud¬
gestrichen werden mussten,hereingebrachtwerden .Ganzunvergleichlich
niger als der Bund ,der sich volle 100 Millionen geholt hat .DerLandtag
en Wiederholungsbeschlussfassen ,die Arbeits -und Wohnungslosen
endafürdankbarsein .

Der Antrag des schusses wird bei Anwesenheitvon mehrals der
fte der MitgliederdesHausesbeschlossen .Ebensoder ZusatzantragBermann.

Präs .Dr .Dannebergerklärt sodann ,dasser diesenBeschlussnochdetenLesungunterziehen ,undwennkeinWidersprucherfolge,diesezwei-¬
( Zwisheesungsofortvornehmenwerde .Effebenafe Herrene inenWiederspruch

rnicht !( Abg.Dr .Wagner:Ja ! )EswirdeinWidersprucherheben.
Ich breche daher die Verhandlungen ab .Die nächste Sitzung des

ags wird morgenum4 Uhr nachmittags stattfinden .Tagesordnung
eer Sitzung ist die zweite Lesung Hes heutigenBeschlusses .

SchlussderSitzung16Uhr47 -

ngstellung:DieheutigeLandtagssitzungwurdenicht,wieesimerste:
eheisst um17Uhr15 ,sondernum16Uhr15eröffret .
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IV .Blatt
der Auffassung über den Begriff des Grundzinses zwischen der Geneinde¬
verwaltung und des Bundesbürgern ,die von der Erhöhung betroffen werden
und es besceht die grösste Wahrscheinlichkeit ,dass der Streit zwischen
Mehrheit und Minderheit nunmehrin die Bevölkerung hinausgetragen werden
und vor den Gerichten öffentlichen Rechts zur Austragung kommenwird .Das
ist nicht die Art ,wie eine sachliche ruhige und nützliche Gesetzgebung
vorsichgehensoll .Dasist die Art ,Wiejemandschnellübereineihmunbe¬
quemo Situation hinwegzukommen versucht .Kein Gesetz des Wiener Landtages
aus der letzten Zeit hat so viel Erbitterung ,Bewegung und Widerstand

hervorgerufen ,wie die ses .Wirsind der Meinung ,dass dieserWiderstand
mit dem heutigen formalen Beschluss nicht sein Ende finden ,dass der Kampf

wei - tergehen und dass doch vielleicht einmal eine bessere Einsicht dem
Steuerzahler Ruhe und Erholung gönnen wird .( Lebhafter Beifall . . . . )

Abg .Bermann ( soz .dem )stellt mit Rücksicht auf die vom Abg .Dr .
Wagner geäusserten Zweifel ,ob die Worte " Beilage Nr .6 B aus 1932 "in dem
Antrag des Ausschusses enthalten waren ,den Antrag ,diese Worte in denvor
liegenden Antrag einzuschalten .( Lebhafte Ewischenrufe bei der . . : Das
gibt es nicht Das ist ein Unsinn ! )

Präsident Dr .Danneberg stellt die Unterstützun sfrage zu demAntrag
Bermann und konstitiert nach vorgenommener Abstimmung ,dass der Antrag ge¬

nügend unterstützt ist ( Zwischenrufebei der Minderheit :Das gibt esnicht ! )
Präs .Dr .Danneberg: Jeder Abgeordnetekann einen Zusatzantragzu

einem in Verhandlung stehenden Antrag stellen .

Abg .Dr .Wagnerbemerkt,was sich soeben abgespielt habe ,beweise ,
dass hier ein schlechtes Gewissen vorhaden ist ( Zustimmungbei der . . )
Wennmanso in der Gesetzgebungvorgeht ,dann ist das auch einTaschen¬
spielerkunststück ,Manmuss sich für eine klare Meinungentscheiden .Entwed
man ist der Auffassung ,das ,was dem Landtag vorgelegt wurde ,genüge ,dann

ist der Antrag arm . . .überflüssig .Ist mannicht dieser Meinung ,dagist
nicht einzusehen ,warum dem Landtag nicht der Gesetzesbeschluss ,wie er
seinerzeit gefasst wurde ,vorgelegt wird .Solche Taschenspie lerkunsstücke
nützen nichts .Das Mesentliche ist ,dass im Finanzausschuss eine Vorlage
hätte eingebracht werden müssen ,die dem Sinn und Wortlaut des Bundesver - ¬

fassungsgesetzes und des Landesverfassungsgesetzes entspricht .Diese ,
Gesetze verlangen ,dass bei einemWiederholungsbeschlussdieAbgeordneter
in die Lage versetzt werden ,zu jedem einzelnen Punkt des Gesetzes wieder
Stellung zu nehmen .Ihr Taschenspielerkunststück wird Sie nicht zu demge¬
wunschtenErfolge führen .( LebhafterBeifall bei drMinderheit ) .

St .R .Breitner erklärt ,es könne doch nicht der leiseste Zweifel
darüber bestehen ,dass es sich um die Wiederholung des Beschlusses des
Wiener Landtages vom15 .Jänner 1932 über die Erhöhung derWohnbausteuer
han dle .Der Antrag Bermann stelle jedenfalls auch die formale Genauig¬
keit einwandfrei her .Dr .Wagner hat auch den Einspruch der Regierung
kennenzulernen gewünscht .Der entscheidende Satz dieser Zuschrift vom

22 .Jänner lautet : „ DieRegierungmussan dieser Aböehnungeiner Erhöhung
der Wohnbausteuer auch dem neuen Gesetzesbeschluss gegenüber umsomehrfe
halten ,als er für eine beträchtliche Gruppe von Steuerpflichtigen eine
Mehrbelastung bedeutet ,die über jene des Gesetzesbeschlusses vomDe¬
zember 1931 nicht unwesentlich hinausght . "Schliesslich führt St . R .
Breitner dass sich St . R .Kunschak in einem Irttum befinde,wenn er den
Steuerertrag auf 16 Millionen schätze .Die Vorlage vom Dezember 1931hätt
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